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Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 

Länder gilt zur einkommensteuerrechtlichen Behandlung von wiederkehrenden Leistungen im 

Zusammenhang mit einer Vermögensübertragung Folgendes1: 

A. Allgemeines/Abgrenzung 

1 Wiederkehrende Leistungen im Zusammenhang mit einer Vermögensübertragung 

können Versorgungsleistungen, Unterhaltsleistungen oder wiederkehrende Leistungen 

im Austausch mit einer Gegenleistung sein. Liegen die Voraussetzungen des § 10 

Absatz 1 Nummer 1a EStG vor, sind die Versorgungsleistungen beim Verpflich-

teten als Sonderausgaben abziehbar und beim Berechtigten nach § 22 Num-

mer 1b EStG steuerpflichtig (vgl. B.). Unterhaltsleistungen (Zuwendungen) dürfen 

nach § 12 Nummer 2 EStG nicht abgezogen werden. Wiederkehrende Leistungen im 

Austausch mit einer Gegenleistung enthalten eine nichtsteuerbare oder steuerbare Ver-

mögensumschichtung und einen Zinsanteil (vgl. C.). 

B. Versorgungsleistungen im Zusammenhang mit einer unentgeltlichen Ver-

mögensübertragung 

 I. Vermögensübertragung i. S. des § 10 Absatz 1 Nummer 1a EStG  

1. Begriff der Vermögensübertragung  

2 Nach § 10 Absatz 1 Nummer 1a EStG begünstigte Versorgungsleistungen sind wie-

derkehrende Leistungen, die im Zusammenhang mit einer Vermögensübertragung - in 

der Regel zur vorweggenommenen Erbfolge - geleistet werden. Voraussetzung ist die 

Übertragung bestimmten Vermögens (vgl. B.I.4.) grundsätzlich kraft einzelvertragli-

cher Regelung unter Lebenden mit Rücksicht auf die künftige Erbfolge. Eine Vermö-

gensübertragung i. S. des § 10 Absatz 1 Nummer 1a EStG kann ihren Rechts-

grund auch in einer Verfügung von Todes wegen haben, wenn sie im Wege der 

vorweggenommenen Erbfolge zu Lebzeiten des Erblassers ebenfalls begünstigt 

wäre (BFH vom 11. Oktober 2007 - BStBl 2008 II Seite 123).  

3 Der Übergeber behält sich in Gestalt der Versorgungsleistungen typischerweise Er-

träge seines Vermögens vor, die nunmehr allerdings vom Übernehmer erwirtschaftet 

werden müssen (BFH vom 15. Juli 1991 - BStBl 1992 II Seite 78). Somit ist eine 

Versorgung insoweit gewährleistet, als der Vermögensübergeber durch die je-

weilige Übertragung begünstigten Vermögens nicht länger selbst die Früchte aus 

diesem übertragenen Vermögen erwirtschaftet. Soweit im Zusammenhang mit der 

                                                 
1) Änderungen gegenüber dem BMF-Schreiben vom 16. September 2004 (BStBl I Seite 922), die nicht 

ausschließlich redaktioneller Art sind, sind durch Fettdruck hervorgehoben. 
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Veräußerungsentgelt noch Anschaffungskosten (BFH vom 5. Juli 1990 - BStBl II 

Seite 847).  

2. Empfänger des Vermögens 

4 Eine nach § 10 Absatz 1 Nummer 1a EStG begünstigte Vermögensübertragung (vgl. 

Rz. 2 f.) ist stets unter Angehörigen, grundsätzlich aber auch unter Fremden mög-

lich (BFH vom 16. Dezember 1997 - BStBl 1998 II Seite 718). Empfänger des Ver-

mögens können die Abkömmlinge und grundsätzlich auch gesetzlich erbberechtigte 

entferntere Verwandte des Übergebers sein (vgl. BFH vom 16. Dezember 1993 - 

BStBl 1996 II Seite 669). Hat der Übernehmer aufgrund besonderer persönlicher Be-

ziehungen zum Übergeber ein persönliches Interesse an der lebenslangen angemesse-

nen Versorgung des Übergebers oder sind die Vertragsbedingungen allein nach dem 

Versorgungsbedürfnis des Übergebers und der Leistungsfähigkeit des Übernehmers 

vereinbart worden, können auch nahe stehende Dritte (z. B. Schwiegerkinder, Neffen 

und Nichten) und ausnahmsweise auch familienfremde Dritte Empfänger des Vermö-

gens sein (vgl. BFH vom 16. Dezember 1997 - BStBl 1998 II Seite 718). 

3. Unentgeltlichkeit 

5 Bei der Vermögensübertragung im Zusammenhang mit Versorgungsleistungen 

soll der Übernehmer nach dem Willen der Beteiligten - wenigstens teilweise - eine 

unentgeltliche Zuwendung erhalten. In den Fällen der Vermögensübertragung auf 

Angehörige spricht eine widerlegbare Vermutung dafür, dass die wiederkehrenden 

Leistungen unabhängig vom Wert des übertragenen Vermögens nach dem Versor-

gungsbedürfnis des Berechtigten und nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des 

Verpflichteten (vgl. B.I.6.) bemessen worden sind. Diese Vermutung ist widerlegt, 

wenn die Beteiligten Leistung und Gegenleistung nach kaufmännischen Gesichts-

punkten gegeneinander abgewogen haben und subjektiv von der Gleichwertigkeit der 

beiderseitigen Leistungen ausgehen durften, auch wenn Leistung und Gegenleistung 

objektiv ungleichwertig sind (vgl. hierzu BFH vom 29. Januar 1992 - BStBl II 

Seite 465, vom 16. Dezember 1993 - BStBl 1996 II Seite 669 und vom 30. Juli 2003 - 

BStBl 2004 II Seite 211). In diesem Fall ist der Anwendungsbereich des § 10 Ab-

satz 1 Nummer 1a EStG nicht eröffnet. Es gelten die Grundsätze über die einkom-

mensteuerrechtliche Behandlung wiederkehrender Leistungen im Austausch mit einer 

Gegenleistung (vgl. C.). 

6 Unter Fremden besteht eine nur in Ausnahmefällen widerlegbare Vermutung, dass bei 

der Übertragung von Vermögen Leistung und Gegenleistung kaufmännisch gegenein-

ander abgewogen sind. Ein Anhaltspunkt für ein entgeltliches Rechtsgeschäft kann 

sich auch daraus ergeben, dass die wiederkehrenden Leistungen auf Dauer die erziel-
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chende Vermutung kann hingegen z. B. widerlegt sein, wenn der Übernehmer auf-

grund besonderer persönlicher (insbesondere familienähnlicher) Beziehungen zum 

Übergeber ein persönliches Interesse an der lebenslangen angemessenen Versorgung 

des Übergebers hat (BFH vom 16. Dezember 1997 - BStBl 1998 II Seite 718). 

4. Gegenstand der Vermögensübertragung 

7 Eine begünstigte Vermögensübertragung i. S. des § 10 Absatz 1 Num-

mer 1a EStG liegt nur vor bei Versorgungsleistungen im Zusammenhang mit der 

Übertragung 

- eines Mitunternehmeranteils an einer Personengesellschaft, die eine  

 Tätigkeit i. S. der §§ 13, 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder des § 18  

 Absatz 1 EStG ausübt (vgl. Rz. 8 bis 11), 

- eines Betriebs oder Teilbetriebs (vgl. Rz. 12 bis 14) sowie 

- eines mindestens 50 Prozent betragenden Anteils an einer Gesellschaft mit  

 beschränkter Haftung (GmbH), wenn der Übergeber als Geschäftsführer  

 tätig war und der Übernehmer diese Tätigkeit nach der Übertragung  

 übernimmt (vgl. Rz. 15 bis 20). 

a) Mitunternehmeranteil an einer Personengesellschaft 

8 Die Übertragung eines Mitunternehmeranteils an einer Personengesellschaft 

(OHG, KG, GbR) oder an einer anderen Gesellschaft, bei der der Gesellschafter 

als Mitunternehmer anzusehen ist (z. B. atypisch stille Gesellschaft), ist nur dann 

begünstigt, wenn die Gesellschaft Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Ge-

werbebetrieb oder selbständiger Arbeit erzielt. Als Personengesellschaften gelten 

auch Gemeinschaften, wenn die Beteiligten eine dem Gesellschafter einer Perso-

nengesellschaft wirtschaftlich vergleichbare Stellung haben, z. B. als Beteiligter 

an einer Erbengemeinschaft oder Gütergemeinschaft (BFH vom 25. Juni 1984 - 

BStBl II Seite 751). Die Begünstigung kann in Anspruch genommen werden bei 

der Übertragung des gesamten Mitunternehmeranteils (einschließlich Sonderbe-

triebsvermögen) auf einen oder mehrere Übernehmer, bei der Übertragung eines 

Teils eines Mitunternehmeranteils (einschließlich der quotalen Übertragung der 

wesentlichen Betriebsgrundlagen des Sonderbetriebsvermögens) und bei der un-

entgeltlichen Aufnahme des Übernehmers in ein bestehendes Einzelunternehmen.  

9 Die Übertragung von Anteilen an einer gewerblich infizierten Personengesell-

schaft i. S. des § 15 Absatz 3 Nummer 1 1. Alternative EStG erfüllt den Tatbe-

stand der begünstigten Übertragung eines Mitunternehmeranteils i. S. von 

§ 10 Absatz 1 Nummer 1a Satz 2 Buchstabe a EStG. Ein Mitunternehmeranteil 

an einer Besitzgesellschaft im Rahmen einer Betriebsaufspaltung kann begünstigt 
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gewerbliche Tätigkeit der Betriebsgesellschaft auch nach der Übertragung zuge-

rechnet wird. Keine Begünstigung liegt vor, wenn eine vermögensverwaltende 

Personengesellschaft lediglich an einer gewerblich tätigen Gesellschaft beteiligt 

ist, § 15 Absatz 3 Nummer 1 2. Alternative EStG.  

10 Anteile an einer gewerblich geprägten Personengesellschaft i. S. des § 15 Absatz 3 

Nummer 2 EStG (z. B. an einer vermögensverwaltenden GmbH & Co. KG) kön-

nen nicht im Rahmen einer begünstigten Vermögensübertragung im Zusammen-

hang mit Versorgungsleistungen übertragen werden, da die Gesellschaft keine 

Tätigkeit i. S. des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG ausübt.  

11 Der Sonderausgabenabzug kommt auch in Betracht, wenn im Zusammenhang 

mit Versorgungsleistungen Anteile an einer Personengesellschaft übertragen 

werden, die verpachtet sind, oder wenn Anteile an einer Personengesellschaft 

übertragen werden, die selbst ihren gesamten Betrieb verpachtet hat, sofern der 

Betrieb mangels Betriebsaufgabeerklärung als fortgeführt gilt.  

b) Betrieb oder Teilbetrieb 

12 Neben der Übertragung eines laufenden Betriebs oder Teilbetriebs ist nach § 10 

Absatz 1 Nummer 1a Satz 2 Buchstabe b EStG auch die Übertragung eines ver-

pachteten Betriebs oder Teilbetriebs begünstigt, sofern der Betrieb oder Teilbe-

trieb mangels Betriebsaufgabeerklärung als fortgeführt gilt.  

13 Ein Teilbetrieb i. S. des § 10 Absatz 1 Nummer 1a Satz 2 Buchstabe b EStG liegt 

vor, wenn ein mit einer gewissen Selbständigkeit ausgestatteter, organisch ge-

schlossener Teil des Gesamtbetriebs übertragen wird, der für sich betrachtet alle 

Merkmale eines Betriebs i. S. des EStG aufweist und für sich lebensfähig ist. Eine 

völlig selbständige Organisation mit eigener Buchführung ist nicht erforderlich 

(R 16 Absatz 3 EStR). Der Teilbetrieb muss bereits vor der Vermögensübertra-

gung als solcher existiert haben. 

14 Die Teilbetriebsfiktion des § 16 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Satz 2 EStG ist für die 

Fälle der begünstigten Vermögensübertragung im Zusammenhang mit Versor-

gungsleistungen nicht anzuwenden. Eine das gesamte Nennkapital umfassende 

Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft kann daher nicht nach § 10 Absatz 1 

Nummer 1a Satz 2 Buchstabe b EStG begünstigt übertragen werden. Für die 

Übertragung von Anteilen an einer GmbH richtet sich die begünstigte Übertra-

gung nach den Tatbestandsvoraussetzungen des § 10 Absatz 1 Num-

mer 1a Satz 2 Buchstabe c EStG. 
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15 Zu einer begünstigten Vermögensübertragung im Zusammenhang mit Versor-

gungsleistungen führt nur die Übertragung eines mindestens 50 Prozent betra-

genden Anteils an einer GmbH (einschließlich Unternehmergesellschaft, 

§ 5a GmbHG), wenn der Übergeber als Geschäftsführer tätig war und der 

Übernehmer die Geschäftsführertätigkeit nach der Übertragung übernimmt. 

Begünstigt ist auch die Übertragung von Anteilen an einer der GmbH 

vergleichbaren Gesellschaftsform eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen 

Union oder eines Staates, auf den das Abkommen über den Europäischen 

Wirtschaftsraum anwendbar ist (vgl. Tabellen zum BMF-Schreiben vom 

24. Dezember 1999 - BStBl I Seite 1076). Werden Anteile an anderen 

Körperschaften im Zusammenhang mit wiederkehrenden Leistungen 

übertragen, liegt keine begünstigte Vermögensübertragung nach 

§ 10 Absatz 1 Nummer 1a EStG vor.  

16 Es ist nicht erforderlich, dass der Übergeber seinen gesamten Anteil überträgt, 

sofern der übertragene Anteil mindestens 50 Prozent beträgt. Dabei sind Teil-

übertragungen jeweils isoliert zu betrachten.  

17 Beispiel: 

V ist zu 80 Prozent an der X-GmbH beteiligt. Außerdem ist er Geschäftsführer 

der X-GmbH. V überträgt am 10. Januar 2008 einen 20 Prozent betragenden An-

teil an der X-GmbH auf seinen Sohn S. S verpflichtet sich dafür, wiederkehrende 

Leistungen i. H. v. monatlich 200 € an V zu zahlen. Am 1. Januar 2011 überträgt 

V den restlichen Anteil an der X-GmbH (60 Prozent) auf S. S wird Geschäftsfüh-

rer der X-GmbH, V zieht sich aus der Geschäftsführertätigkeit vollständig zu-

rück. S verpflichtet sich im Zuge dieser Übertragung, V zusätzlich monatliche 

Versorgungsleistungen i. H. v. 2.000 € zu zahlen. 

 

Lösung: 

Die wiederkehrenden Leistungen, die S im Zusammenhang mit der ersten Teil-

übertragung an V zu leisten hat, stellen keine Leistungen aufgrund einer nach 

§ 10 Absatz 1 Nummer 1a Satz 2 Buchstabe c EStG begünstigten Vermögens-

übertragung dar, weil der übertragene GmbH-Anteil nicht mindestens 50 Pro-

zent betragen hat. Im Übrigen hat S die Geschäftsführertätigkeit von V zu die-

sem Zeitpunkt noch nicht übernommen. Die Übertragung des 60 Prozent betra-

genden GmbH-Anteils stellt hingegen eine begünstigte Übertragung dar, weil iso-

liert betrachtet alle Voraussetzungen des § 10 Absatz 1 Nummer 1a Satz 2 Buch-

stabe c EStG erfüllt sind. S kann daher ab dem 1. Januar 2011 einen Betrag 

i. H. v. 2.000 € monatlich als Sonderausgaben geltend machen.  
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genden Anteil an der GmbH auf den Übernehmer, liegen begünstigte Versor-

gungsleistungen nur vor, solange der Vermögensübernehmer eine Geschäftsfüh-

rertätigkeit ausübt. Es ist unschädlich, wenn der Übernehmer bereits vor der 

Übertragung Geschäftsführer der Gesellschaft war, solange er es auch nach der 

Übertragung bleibt. Voraussetzung ist jedoch, dass der Übergeber seine Ge-

schäftsführertätigkeit insgesamt aufgibt. So ist es z. B. unschädlich, wenn der 

Vermögensübernehmer bereits die Funktion des Geschäftsführers für die finan-

ziellen Aufgaben innehatte und der Vermögensübergeber Geschäftsführer für 

den technischen Bereich war und der Übergeber die Geschäftsführertätigkeit mit 

der Vermögensübertragung aufgibt. Es ist nicht erforderlich, dass der Überneh-

mer dieselbe Funktion im Rahmen der Geschäftsführung ausübt wie vormals der 

Übergeber. Wird der Vermögensübergeber für die GmbH in anderer Weise als 

der eines Geschäftsführers tätig (im Rahmen einer selbständigen oder nicht-

selbständigen Tätigkeit), so ist dieses ebenfalls unschädlich. 

19 Überträgt der Vermögensübergeber seine GmbH-Beteiligung auf mehrere Ver-

mögensübernehmer, liegt eine begünstigte Vermögensübertragung i. S. des § 10 

Absatz 1 Nummer 1a Satz 2 Buchstabe c EStG nur bezogen auf den Vermögens-

übernehmer vor, der mindestens einen 50 Prozent betragenden Anteil erhalten 

und die Geschäftsführertätigkeit übernommen hat. Überträgt der Vermögens-

übergeber seine 100 Prozent-GmbH-Beteiligung zu jeweils 50 Prozent auf zwei 

Vermögensübernehmer, wird aber nur einer der Vermögensübernehmer Ge-

schäftsführer, führt nur die Anteilsübertragung auf diesen zu einer begünstigten 

Vermögensübertragung i. S. des § 10 Absatz 1 Nummer 1a EStG. Sind oder wer-

den beide Übernehmer Geschäftsführer der Gesellschaft, dann liegt in beiden 

Fällen eine begünstigte Übertragung i. S. des § 10 Absatz 1 Nummer 1a EStG 

vor. 

20 Beispiel:  

V ist zu 80 Prozent an der X-GmbH beteiligt. Er ist außerdem Geschäftsführer 

der Gesellschaft. V überträgt seine GmbH-Beteiligung auf seine drei Söhne S, T 

und U. S erhält einen 15 Prozent betragenden Anteil an der GmbH und ver-

pflichtet sich, seinem Vater V wiederkehrende Leistungen i. H. v. 300 € monatlich 

zu zahlen. V überträgt dem Sohn T ebenfalls einen 15 Prozent betragenden An-

teil an der GmbH und die Geschäftsführung im Bereich der Produktionsplanung. 

T verpflichtet sich, V wiederkehrende Leistungen i. H. v. 800 € monatlich zu 

zahlen. U erhält von V einen 50 Prozent betragenden Anteil an der GmbH und 

übernimmt die Geschäftsführung für den finanziellen Bereich der Gesellschaft 

von V. Er verpflichtet sich, V wiederkehrende Leistungen i. H. v. 2.000 € monat-

lich zu zahlen. V hat die Geschäftsführertätigkeit insgesamt aufgegeben. 
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Die Übertragungen der Anteile an S und T stellen keine begünstigten Übertra-

gungen von Vermögen i. S. des § 10 Absatz 1 Nummer 1a Satz 2 EStG dar, da in 

beiden Fällen nicht mindestens ein 50 Prozent betragender Anteil übertragen 

wurde. An diesem Ergebnis ändert im Fall des T auch die Übertragung der Ge-

schäftsführertätigkeit im Bereich der Produktionsplanung nichts, da die Voraus-

setzungen der Anteilshöhe und der Übernahme der Geschäftsführung gemeinsam 

erfüllt sein müssen. Die monatlichen Zahlungen der Söhne S und T sind somit 

nach den Grundsätzen über die einkommensteuerrechtliche Behandlung wieder-

kehrender Leistungen im Austausch mit einer Gegenleistung zu behandeln (vgl. 

C.). Lediglich die Übertragung auf den Sohn U ist begünstigt nach § 10 Absatz 1 

Nummer 1a EStG. 

d) Anderes Vermögen, Wirtschaftsüberlassungsverträge und Nießbrauchs-

rechte 

21 Wird anderes als das in Rz. 7 genannte Vermögen übertragen (z. B. privater 

Grundbesitz, Wertpapiervermögen) oder erfüllt das übertragene Vermögen nicht 

die in Rz. 8 bis 20 genannten Bedingungen, liegt keine begünstigte Vermögens-

übertragung im Zusammenhang mit Versorgungsleistungen vor. Dies gilt auch 

für die Einräumung eines Nießbrauchsrechts und zwar unabhängig davon, ob 

das Nießbrauchsrecht an Vermögen i. S. des § 10 Absatz 1 Nummer 1a 

Satz 2 EStG bestellt ist oder nicht (vgl. aber zur sog. zeitlich gestreckten 

„gleitenden“ Vermögensübertragung Rz. 25). Es gelten die Grundsätze über die 

einkommensteuerrechtliche Behandlung wiederkehrender Leistungen im 

Austausch mit einer Gegenleistung (vgl. C.). 

22 Entsprechendes gilt für land- und forstwirtschaftliche Betriebe, wenn sie auf-

grund von Wirtschaftsüberlassungsverträgen, die Vorstufe zur Hof- und Be-

triebsübertragung sind, überlassen werden. Eine begünstigte Vermögensübertra-

gung im Zusammenhang mit Versorgungsleistungen kann in diesen Fällen erst 

bei der späteren tatsächlichen Übertragung des Hofs und Betriebs im Zusam-

menhang mit wiederkehrenden Leistungen vorliegen. Dies gilt auch für Pachtver-

träge, die steuerrechtlich als Wirtschaftsüberlassungsverträge gewürdigt werden. 

e) Missbrauchsregelung 

23 Wird der Anteil an einer GmbH im Betriebsvermögen eines Betriebs, Teilbe-

triebs oder einer Mitunternehmerschaft (Gesamthands- und Sonderbetriebsver-

mögen) im Zusammenhang mit wiederkehrenden Leistungen auf den Vermö-

gensübernehmer (mit-)übertragen, liegt eine insgesamt nach § 10 Absatz 1 

Nummer 1a Satz 2 Buchstabe a oder b EStG begünstigte Übertragung vor. 
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übertragung in den Betrieb, Teilbetrieb oder die Mitunternehmerschaft eingelegt 

und gehört er dort nicht zum notwendigen Betriebsvermögen, oder der Betrieb, 

Teilbetrieb oder die Mitunternehmerschaft ist binnen eines Jahres vor der Ver-

mögensübertragung durch Umwandlung einer Körperschaft entstanden, ist zu 

vermuten, dass § 10 Absatz 1 Nummer 1a Satz 2 Buchstabe c EStG umgangen 

werden soll; § 2 Absatz 1 und Absatz 2 UmwStG ist nicht anzuwenden. 

5. Übertragung von Vermögen unter Nießbrauchsvorbehalt  

24 Überträgt der Vermögensübergeber begünstigtes Vermögen im Zusammenhang 

mit Versorgungsleistungen (vgl. Rz. 7 bis 20) unter Vorbehalt eines Nießbrauchs, 

steht dies der Anerkennung von Versorgungsleistungen nicht entgegen, wenn der 

Nießbrauch lediglich Sicherungszwecken dient und der Vermögensübergeber 

gleichzeitig mit der Bestellung des Nießbrauchs dessen Ausübung nach 

§ 1059 BGB dem Vermögensübernehmer überlässt. 

25 Wird ein an begünstigtem Vermögen (vgl. Rz. 7 bis 20) vorbehaltenes oder durch 

Vermächtnis eingeräumtes Nießbrauchsrecht im Zusammenhang mit wiederkeh-

renden Leistungen abgelöst, können diese im sachlichen Zusammenhang mit der 

Vermögensübertragung stehen und daher Versorgungsleistungen sein (sog. zeit-

lich gestreckte „gleitende“ Vermögensübertragung; vgl. BFH vom 3. Juni 1992, 

BStBl 1993 II Seite 23). Dies gilt nicht, wenn die Ablösung des Nießbrauchs der 

lastenfreien Veräußerung des Vermögens dient. Für die Anerkennung von Ver-

sorgungsleistungen kommt es nicht darauf an, ob die wiederkehrenden Leistun-

gen bereits im Übertragungsvertrag selbst vereinbart wurden oder erst im Zu-

sammenhang mit der Ablösung des Nießbrauchs vereinbart werden. Dies gilt 

auch, wenn im Fall des § 14 HöfeO Versorgungsleistungen (in Form des Alten-

teils) erbracht werden, sowie in den Fällen der sog. „Rheinischen Hofübergabe“, 

wenn der Übergeber den Betrieb in Ausübung des Nießbrauchs wiederum an den 

Übernehmer verpachtet. 

6. Ausreichend Ertrag bringendes Vermögen 

a) Grundsätze  

26 Das Merkmal der Versorgung ist nur bei der Übertragung von Vermögen i. S. 

des § 10 Absatz 1 Nummer 1a Satz 2 EStG erfüllt, das ausreichend Ertrag bringt, 

um die Versorgung des Übergebers aus dem übernommenen Vermögen zumin-

dest zu einem Teil zu sichern. 
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giger Berechnung die wiederkehrenden Leistungen nicht höher sind als der langfristig 

erzielbare Ertrag des übergebenen Vermögens. 

28 Zu Erträgen führen grundsätzlich nur Einnahmen, die den Tatbestand einer Einkunfts-

art i. S. des § 2 Absatz 1 EStG erfüllen. Einnahmen aus einer Tätigkeit ohne Ein-

künfte- oder Gewinnerzielungsabsicht sind daher nicht als Erträge zu beurteilen. 

29 Wird ein Betrieb oder Teilbetrieb i. S. des § 10 Absatz 1 Nummer 1a Satz 2 Buch-

stabe b EStG im Zusammenhang mit wiederkehrenden Leistungen im Wege der 

vorweggenommenen Erbfolge übertragen, besteht eine widerlegbare Vermutung (z. B. 

mehrjährige Verluste oder im Verhältnis zu den wiederkehrenden Leistungen geringe 

Gewinne des Unternehmens) dafür, dass die Erträge ausreichen, um die wiederkeh-

renden Leistungen in der vereinbarten Höhe zu erbringen, wenn der Betrieb oder 

Teilbetrieb vom Übernehmer tatsächlich fortgeführt wird. Entsprechendes gilt, 

wenn ein Mitunternehmeranteil oder der Teil eines Mitunternehmeranteils i. S. 

des § 10 Absatz 1 Nummer 1a Satz 2 Buchstabe a EStG oder ein Anteil an einer 

GmbH i. S. des § 10 Absatz 1 Nummer 1a Satz 2 Buchstabe c EStG übertragen 

wird. Die Beweiserleichterung ist nicht anzuwenden bei verpachteten oder überwie-

gend verpachteten Betrieben, Teilbetrieben, (Teil-)Mitunternehmeranteilen und 

GmbH-Anteilen oder bei Personengesellschaften, die selbst ihren gesamten Be-

trieb verpachtet haben. 

30 Wird im Rahmen einer einheitlichen Vermögensübertragung neben begünstigtem 

Vermögen i. S. des § 10 Absatz 1 Nummer 1a Satz 2 EStG weiteres nicht begüns-

tigtes Vermögen übertragen, greift die Beweiserleichterung nicht. Im Übrigen vgl. 

in diesem Fall Rz. 47. 

31 Versorgungsleistungen, die aus den langfristig erzielbaren Erträgen des übergebenen 

Vermögens erbracht werden können, sind auch dann als Sonderausgaben abziehbar, 

wenn das übertragene Vermögen nicht über einen ausreichenden Unternehmenswert 

verfügt (entgegen BFH vom 12. Mai 2003 - BStBl 2004 II Seite 100). 

b) Ermittlung der Erträge 

32 Greift die Beweiserleichterung (Rz. 29) nicht, sind zur Ermittlung der maßgeben-

den Erträge die auf der Grundlage des steuerlichen Gewinns ermittelten Erträge he-

ranzuziehen. Absetzungen für Abnutzung, erhöhte Absetzungen und Sonderabschrei-

bungen sowie außerordentliche Aufwendungen, z. B. größere Erhaltungsaufwendun-

gen, die nicht jährlich üblicherweise anfallen, sind dabei den Erträgen hinzuzurech-

nen. Bei Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb und aus selb-

ständiger Arbeit ist ein Unternehmerlohn nicht abzuziehen. Bei der Übertragung eines 

Anteils an einer GmbH mindert im Falle der Rz. 34 das Gesellschafter-Geschäftsfüh-
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Geschäftsführergehalt des Vermögensübernehmers die auf der Grundlage des 

steuerlichen Gewinns ermittelten Erträge nicht. Bei der Ermittlung der Erträge aus 

dem GmbH-Anteil ist im Übrigen nicht auf die tatsächlich ausgeschütteten, sondern 

auf die ausschüttungsfähigen Gewinne abzustellen (BFH vom 21. Juli 2004 - 

BStBl 2005 II Seite 133). 

33 Greift die Beweiserleichterung (Rz. 29) bei einem land- und forstwirtschaftlichen 

Betrieb nicht, kann die Ertragskraft ungeachtet der tatsächlichen Gewinner-

mittlung nach § 13a EStG durch Betriebsvermögensvergleich oder Einnahmen-

Überschussrechnung berechnet werden.  

34 Die wiederkehrenden Leistungen müssen durch entsprechende Erträge aus dem über-

nommenen Vermögen abgedeckt sein. Davon ist auszugehen, wenn nach den Verhält-

nissen im Zeitpunkt der Vermögensübertragung der durchschnittliche jährliche Er-

trag ausreicht, um die jährlichen wiederkehrenden Leistungen zu erbringen. Bei Ablö-

sung eines vom Übergeber vorbehaltenen Nutzungsrechts in den Fällen der zeitlich 

gestreckten Vermögensübertragung (vgl. Rz. 25) sind die Verhältnisse im Zeitpunkt 

der Ablösung maßgeblich (BFH vom 16. Juni 2004 - BStBl 2005 II Seite 130). Aus 

Vereinfachungsgründen ist es nicht zu beanstanden, wenn zur Ermittlung des durch-

schnittlichen Ertrags die Gewinne des Jahres der Vermögensübertragung und der 

beiden vorangegangenen Jahre herangezogen werden.  

35 Reicht der durchschnittliche jährliche Ertrag nach den Verhältnissen im Zeitpunkt der 

Vermögensübertragung nicht aus, um die jährlichen wiederkehrenden Leistungen zu 

erbringen, bleibt es dem Übernehmer unbenommen, nachzuweisen, dass für die Zu-

kunft ausreichend hohe Nettoerträge zu erwarten sind. Hiervon kann regelmäßig aus-

gegangen werden, wenn die durchschnittlichen Erträge des Jahres der Vermögens-

übertragung und der beiden folgenden Jahre ausreichen, um die wiederkehrenden 

Leistungen zu erbringen. Die Veranlagungen sind insoweit sowohl beim Übergeber 

als auch beim Übernehmer in dem Jahr der Vermögensübertragung und in den bei-

den Folgejahren vorläufig gemäß § 165 AO vorzunehmen. 

7. Betriebsaufgabe, Übertragung, Umwandlung und Umschichtung von 

übertragenem Vermögen 

a) Umschichtungsverpflichtung im Übertragungsvertrag 

36 Verpflichtet sich der Übernehmer im Übertragungsvertrag zur Umschichtung 

des übertragenen Vermögens in Vermögen i. S. des § 10 Absatz 1 Nummer 1a 

Satz 2 EStG, liegt keine begünstigte Vermögensübertragung im Zusammenhang 

mit Versorgungsleistungen vor.  
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schichtung  

37 Der sachliche Zusammenhang der wiederkehrenden Leistungen mit der begünstigten 

Vermögensübertragung endet grundsätzlich, wenn der Übernehmer den Betrieb 

aufgibt oder das übernommene Vermögen dem Übernehmer steuerrechtlich nicht 

mehr zuzurechnen ist. Die im Zusammenhang mit der Vermögensübertragung 

vereinbarten wiederkehrenden Leistungen zwischen dem Übergeber und dem 

Übernehmer sind ab diesem Zeitpunkt Unterhaltsleistungen i. S. des § 12 Num-

mer 2 EStG und dürfen beim Übernehmer nicht mehr als Sonderausgaben nach 

§ 10 Absatz 1 Nummer 1a EStG abgezogen werden. Beim Übergeber sind sie 

nicht mehr nach § 22 Nummer 1b EStG steuerbar (BFH vom 31. März 2004 - 

BStBl II Seite 830). 

38 Der sachliche Zusammenhang der wiederkehrenden Leistungen mit der Vermögens-

übertragung endet nicht, wenn der Übernehmer seinerseits das übernommene Ver-

mögen im Wege der vorweggenommenen Erbfolge weiter überträgt (vgl. Rz. 50). 

Geht dabei die Versorgungsverpflichtung nicht mit über, können die Versor-

gungsleistungen weiterhin abgezogen werden, wenn der Übernehmer diese aus 

ihm im Rahmen der weiteren Vermögensübertragung seinerseits eingeräumten 

Versorgungsleistungen oder aus einem an dem weiter übertragenen Vermögen 

vorbehaltenen Nießbrauchsrecht bewirken kann.  

39 Beispiel: 

Der 65jährige Vater V übergab seinen bislang als Einzelunternehmen geführten 

Betrieb im Jahre 2008 im Zusammenhang mit lebenslänglich zu erbringenden 

wiederkehrenden Leistungen von monatlich 5.000 € an seinen Sohn S. Im Jahre 

2028 überträgt S das Einzelunternehmen im Hinblick auf die Generationennach-

folge an seinen Sohn, den Enkel E des V. S erhält hierfür von dem weiteren Ver-

mögensübernehmer E lebenslang monatlich 10.000 €. Er bleibt aber weiterhin 

verpflichtet, an seinen inzwischen 85jährigen Vater wiederkehrende Leistungen 

zu erbringen, die zwischenzeitlich in steuerlich anzuerkennender Weise auf 

8.000 € monatlich angepasst wurden. 

Lösung: 

Die von S zu erbringenden Zahlungen an V bleiben auch im Jahre 2028 und in 

den folgenden Jahren Versorgungsleistungen und können von S als Sonderaus-

gaben abgezogen werden. Korrespondierend muss V die von S erhaltenen wie-

derkehrenden Leistungen ebenso als sonstige Einkünfte versteuern, wie dies für S 

hinsichtlich der von E gezahlten Versorgungsleistungen der Fall ist. 

40 Werden nur Teile des begünstigt übernommenen Vermögens i. S. des § 10 Absatz 1 

Nummer 1a Satz 2 EStG auf Dritte übertragen, können die nach der Übertragung 
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gungsleistungen zu beurteilen sein. Voraussetzung ist, dass der nicht übertragene 

Teil des übernommenen Vermögens nach der Übertragung auf den Dritten ausrei-

chende Erträge abwirft, um die Versorgungsleistungen zu finanzieren, und wei-

terhin begünstigtes Vermögen i. S. des § 10 Absatz 1 Nummer 1a Satz 2 EStG 

vorliegt. Maßgebend für die Beurteilung sind die Erträge ab dem Zeitpunkt, ab dem 

der übertragene Vermögensteil dem Übernehmer steuerrechtlich nicht mehr zuzurech-

nen ist (zur Ermittlung der Erträge vgl. Rz. 32 bis 35). 

41 Überträgt der Vermögensübernehmer das begünstigt übernommene Vermögen auf 

einen Dritten und erwirbt mit dem Erlös zeitnah anderes Vermögen i. S. des 

§ 10 Absatz 1 Nummer 1a Satz 2 EStG, sind die nach der Übertragung an den Über-

geber entrichteten wiederkehrenden Leistungen weiterhin Versorgungsleistungen. 

Dies gilt auch, wenn  

- nicht der gesamte Erlös aus der Veräußerung zur Anschaffung verwendet wird,  

 die wiederkehrenden Leistungen aber durch die Erträge aus dem neu  

 angeschafften Vermögen abgedeckt werden  

oder  

- der gesamte Erlös aus der Veräußerung zur Anschaffung dieses Vermögens 

 nicht ausreicht, der Übernehmer bei der Umschichtung zusätzlich eigene Mittel  

 zur Anschaffung aufwendet und der auf den reinvestierten Veräußerungserlös  

 entfallende Anteil an den Erträgen ausreicht, um die vereinbarten  

 wiederkehrenden Leistungen zu erbringen.  

Maßgebend für die Beurteilung sind die Erträge ab dem Zeitpunkt der Anschaffung 

dieses Vermögens (nachträgliche Umschichtung). Von ausreichenden Erträgen kann 

regelmäßig ausgegangen werden, wenn die durchschnittlichen Erträge des Jahres der 

nachträglichen Umschichtung und der beiden folgenden Jahre ausreichen, um die wie-

derkehrenden Leistungen zu erbringen. Die Veranlagungen sind insoweit sowohl beim 

Übergeber als auch beim Übernehmer in dem Jahr der Umschichtung und in den bei-

den Folgejahren vorläufig gemäß § 165 AO vorzunehmen. 

42 Die Einbringung begünstigt übernommenen Vermögens in eine GmbH i. S. des 

§ 20 UmwStG oder in eine Personengesellschaft i. S. des § 24 UmwStG gegen Ge-

währung von Gesellschaftsanteilen oder -rechten und der Anteilstausch i. S. des 

§ 21 UmwStG stellen - unabhängig davon, mit welchem Wert das eingebrachte 

Vermögen bei der übernehmenden Gesellschaft angesetzt wird - keine nach-

trägliche Umschichtung i. S. der Rz. 41 dar, wenn auch nach der Einbringung die 

übrigen Voraussetzungen der Rz. 7 bis 11 und 15 bis 20 bzw. nach dem Anteils-

tausch die übrigen Voraussetzungen der Rz. 15 bis 20 erfüllt sind. Der sachliche 

Zusammenhang der wiederkehrenden Leistungen mit der begünstigten Vermö-
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formwechselnde Umwandlung oder Verschmelzung von Personengesellschaften. Der 

sachliche Zusammenhang endet hingegen, soweit dem Vermögensübernehmer 

die erhaltenen GmbH-Anteile oder Mitunternehmeranteile steuerrechtlich nicht 

mehr zuzurechnen sind; Rz. 38 bleibt unberührt.  

43 Im Fall der Realteilung (§ 16 Absatz 3 Satz 2 bis 4 EStG) wird der sachliche Zu-

sammenhang der wiederkehrenden Leistungen mit der begünstigten Vermögens-

übertragung nur dann nicht beendet, wenn der Vermögensübernehmer einen 

Teilbetrieb oder Mitunternehmeranteil erhält und nach der Realteilung die übri-

gen Voraussetzungen der Rz. 7 bis 11 oder der Rz. 13 und 14 erfüllt sind. Im 

Falle der Realteilung eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebs gilt dies auch, 

wenn der Vermögensübernehmer einzelne Wirtschaftsgüter erhält, die bei ihm 

nach der Realteilung einen selbständigen landwirtschaftlichen Betrieb darstellen 

(vgl. BMF-Schreiben vom 28. Februar 2006 - BStBl I Seite 228).  

II. Versorgungsleistungen i. S. des § 10 Absatz 1 Nummer 1a EStG 

1. Umfang der Versorgungsleistungen 

44 Versorgungsleistungen sind alle im Übertragungsvertrag vereinbarten wiederkehren-

den Leistungen in Geld oder Geldeswert. Hierzu gehören insbesondere Geldleistun-

gen, Übernahme von Aufwendungen und Sachleistungen. Bei Sachleistungen sind mit 

Ausnahme persönlicher Dienstleistungen und der Wohnraumüberlassung die Werte 

nach § 8 Absatz 2 EStG maßgebend. Zur Bewertung von unbaren Altenteilsleistun-

gen vgl. BFH vom 18. Dezember 1990 - BStBl 1991 II Seite 354. 

45 Die Verpflichtung zur Erbringung wiederkehrender persönlicher Dienstleistungen 

durch persönliche Arbeit ist keine Versorgungsleistung. Stellt der Verpflichtete dage-

gen eine fremde Arbeitskraft, sind die Dienstleistungen Versorgungsleistungen i. H. 

des Lohnaufwands (BFH vom 22. Januar 1992 - BStBl II Seite 552). 

46 In den Fällen der Wohnungsüberlassung an den Übergeber sind nur die mit der Nut-

zungsüberlassung tatsächlich zusammenhängenden Aufwendungen anzusetzen. Hierzu 

gehören insbesondere Aufwendungen für Sachleistungen wie Strom, Heizung, Wasser 

und Instandhaltungskosten, zu denen der Übernehmer aufgrund einer klaren und ein-

deutigen Bestimmung im Übertragungsvertrag verpflichtet ist. Entsprechendes gilt 

für Aufwendungen, mit denen der Übernehmer seiner bürgerlich-rechtlich wirksamen 

Verpflichtung zur Instandhaltung nachkommt. Instandhaltungskosten dürfen jedoch 

nur als Versorgungsleistungen abgezogen werden, soweit sie der Erhaltung des ver-

tragsgemäßen Zustands der Wohnung im Zeitpunkt der Übertragung dienen (BFH 

vom 25. August 1999 - BStBl 2000 II Seite 21 sowie BMF-Schreiben vom 
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und Schuldzinsen sowie anteiliger - vor allem öffentlicher - Lasten des Grundstücks, 

die vom Übernehmer als Eigentümer geschuldet werden, kommt nicht in Betracht 

(BFH vom 25. März 1992 - BStBl II Seite 1012). 

47 Hat der Vermögensübergeber neben dem nach § 10 Absatz 1 Nummer 1a 

Satz 2 EStG begünstigten Vermögen im Rahmen des Übertragungsvertrags oder 

der Verfügung von Todes wegen weiteres nicht begünstigtes Vermögen übertra-

gen (z. B. Grundvermögen, Wertpapiervermögen), ist für die Zuordnung der 

Versorgungsleistungen die konkrete Vereinbarung im Übertragungsvertrag 

maßgebend. Dabei wird es grundsätzlich nicht beanstandet, wenn die wiederkeh-

renden Leistungen in vollem Umfang der Übertragung des begünstigten Vermö-

gens zugeordnet werden. Wirft das begünstigte Vermögen im Zeitpunkt der 

Vermögensübertragung im Verhältnis zu den wiederkehrenden Leistungen 

durchschnittlich nur geringe Erträge ab oder wurde keine konkrete Vereinba-

rung getroffen, sind die wiederkehrenden Leistungen anhand eines angemesse-

nen Maßstabs (z. B. Verhältnis der Erträge der einzelnen Vermögenswerte) auf-

zuteilen. 

48 Wird ein Betrieb der Land- und Forstwirtschaft übertragen, ist auch der Teil der 

Versorgungsleistungen begünstigt, der auf den Wohnteil des Betriebes (§ 160 Ab-

satz 1 Nummer 3 BewG) entfällt (§ 10 Absatz 1 Nummer 1a Satz 3 EStG). 

49 Versorgungsleistungen, die mit steuerbefreiten Einkünften des Übernehmers, 

z. B. aufgrund eines DBA, in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen, können 

nicht als Sonderausgaben berücksichtigt werden. § 3 Nummer 40, § 3 Num-

mer 40a und § 32d EStG stehen der Abziehbarkeit der Versorgungsleistungen 

nicht entgegen.  

2. Empfänger der Versorgungsleistungen 

50 Als Empfänger der Versorgungsleistungen kommen in erster Linie der Übergeber des 

Vermögens i. S. des § 10 Absatz 1 Nummer 1a EStG, dessen Ehegatte und die ge-

setzlich erb- und pflichtteilsberechtigten Abkömmlinge des Übergebers (vgl. BFH 

vom 27. Februar 1992 - BStBl II Seite 612 und vom 26. November 2003 - BStBl 2004 

II Seite 820) sowie der Lebenspartner einer eingetragenen Lebenspartnerschaft in Be-

tracht. Empfänger von Versorgungsleistungen können auch die Eltern des Übergebers 

sein, wenn der Übergeber das übergebene Vermögen seinerseits von den Eltern im 

Wege der Vermögensübertragung im Zusammenhang mit Versorgungsleistungen 

erhalten hat (BFH vom 23. Januar 1997 - BStBl II Seite 458). Sind Empfänger der 

wiederkehrenden Leistungen die Geschwister des Übernehmers, besteht die widerleg-

bare Vermutung, dass diese nicht versorgt, sondern gleichgestellt werden sollen (vgl. 
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nachfolgeverbund gehörende Personen (z. B. die langjährige Haushälterin, der Le-

bensgefährte/die Lebensgefährtin, Mitarbeiter im Betrieb) können nicht Empfänger 

von Versorgungsleistungen sein (vgl. BFH vom 26. November 2003 - a. a. O.).  

3. Korrespondenzprinzip bei Versorgungsleistungen 

51 Im Zusammenhang mit einer Vermögensübertragung vereinbarte Versorgungsleis-

tungen sind vom Berechtigten als Einkünfte nach § 22 Nummer 1b EStG zu ver-

steuern, wenn der Verpflichtete zum Abzug der Leistungen als Sonderausgaben nach 

§ 10 Absatz 1 Nummer 1a EStG berechtigt ist. Es kommt nicht darauf an, dass sich 

die wiederkehrenden Leistungen auch tatsächlich steuermindernd ausgewirkt 

haben. 

52 Versorgungsleistungen anlässlich einer begünstigten Vermögensübertragung sind 

beim Empfänger in vollem Umfang steuerpflichtig und beim Verpflichteten in vollem 

Umfang als Sonderausgaben abziehbar. Dies gilt unabhängig davon, ob die wieder-

kehrenden Versorgungsleistungen in Form von Renten oder dauernden Lasten 

vereinbart sind. Bei der Ermittlung der Einkünfte nach § 22 Nummer 1b EStG 

ist § 9a Satz 1 Nummer 3 EStG anzuwenden. 

53 Versorgungsleistungen können nur dann nach § 10 Absatz 1 Nummer 1a EStG 

als Sonderausgaben abgezogen werden, wenn der Empfänger der Versorgungs-

leistungen unbeschränkt einkommensteuerpflichtig ist. Eine Ausnahme gilt in 

den Fällen des § 1a Absatz 1 Nummer 1a EStG: Ist der Vermögensübernehmer 

Staatsangehöriger eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines Staa-

tes, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum anwendbar 

ist, und ist er nach § 1 Absatz 1 oder Absatz 3 EStG unbeschränkt einkommens-

teuerpflichtig, sind Versorgungsleistungen auch dann als Sonderausgaben ab-

ziehbar, wenn der Empfänger nicht unbeschränkt einkommensteuerpflichtig ist. 

Voraussetzung ist in diesem Fall, dass der Empfänger seinen Wohnsitz oder ge-

wöhnlichen Aufenthalt im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaates der Euro-

päischen Union oder eines Staates hat, auf den das Abkommen über den Euro-

päischen Wirtschaftsraum Anwendung findet, und dass die Besteuerung der Ver-

sorgungsleistungen beim Empfänger durch eine Bescheinigung der zuständigen 

ausländischen Steuerbehörde nachgewiesen wird. 

54 Fallen die Voraussetzungen der Rz. 53 nach der Vermögensübertragung weg, lie-

gen ab dem Zeitpunkt des Wegfalls nichtabziehbare Unterhaltsleistungen i. S. des 

§ 12 Nummer 2 EStG vor. Ebenso stellen die wiederkehrenden Leistungen so-

lange Unterhaltsleistungen i. S. des § 12 Nummer 2 EStG dar, bis die Vorausset-
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Vermögensübertragung nicht vorliegen. 

55 Ist der Vermögensübernehmer in Deutschland nicht unbeschränkt einkommen-

steuerpflichtig und kann daher die wiederkehrenden Leistungen nicht als Son-

derausgaben nach § 10 Absatz 1 Nummer 1a EStG abziehen, hat der Empfänger 

der Versorgungsleistungen die wiederkehrenden Leistungen nicht zu versteuern. 

4. Wiederkehrende Leistungen auf die Lebenszeit des Empfängers der Ver-

sorgungsleistungen 

56 Versorgungsleistungen sind nur wiederkehrende Leistungen, die lebenslang - auf die 

Lebenszeit des Empfängers - gezahlt werden. Wiederkehrende Leistungen auf die 

Lebenszeit des Empfängers der Versorgungsleistungen, die  

(a) für eine Mindestlaufzeit zu erbringen sind (sog. Mindestzeitrenten oder  

 verlängerte Leibrenten oder dauernde Lasten),  

(b) auf eine bestimmte Zeit beschränkt sind (sog. abgekürzte Leibrenten  

 oder dauernde Lasten), 

sind stets nach den Grundsätzen über die einkommensteuerrechtliche Behand-

lung  wiederkehrender Leistungen im Austausch mit einer Gegenleistung zu be-

handeln (zu (a) BFH vom 21. Oktober 1999 - BStBl 2002 II Seite 650).  

5. Rechtliche Einordnung von wiederkehrenden Leistungen, die keine Ver-

sorgungsleistungen sind 

57 Liegen die Voraussetzungen einer begünstigten unentgeltlichen Vermögensüber-

tragung im Zusammenhang mit Versorgungsleistungen nicht vor, weil z. B. kein 

begünstigtes Vermögen i. S. des § 10 Absatz 1 Nummer 1a Satz 2 EStG übertra-

gen worden ist, die wiederkehrenden Leistungen nicht auf die Lebenszeit des Be-

rechtigten zu zahlen sind (vgl. Rz. 56) oder die Erträge nicht ausreichen, um die 

wiederkehrenden Leistungen zu finanzieren (vgl. Rz. 26 bis 35), gelten die 

Grundsätze zu C. (BFH vom 12. Mai 2003 - BStBl 2004 II Seite 95). 

58 Sind wiederkehrende Leistungen an Berechtigte zu erbringen, die nicht zum Ge-

nerationennachfolgeverbund gehören (vgl. Rz. 50 Satz 4) oder erfüllt der Über-

tragungsvertrag die Voraussetzungen für eine steuerrechtliche Anerkennung 

nicht (Rz. 59 bis 64), ist zu prüfen, ob nichtabziehbare Unterhaltsleistungen nach 

§ 12 Nummer 2 EStG oder wiederkehrende Leistungen im Austausch mit einer 

Gegenleistung vorliegen. Gleiches gilt, wenn der Übernehmer das übernommene 

Vermögen auf einen Dritten überträgt und die Voraussetzungen der Rz. 38 

und 40 nicht vorliegen. 
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59 Die steuerrechtliche Anerkennung des Übertragungsvertrags setzt voraus, dass die 

gegenseitigen Rechte und Pflichten klar und eindeutig sowie rechtswirksam vereinbart 

und ernsthaft gewollt sind und die Leistungen wie vereinbart tatsächlich erbracht wer-

den. Als wesentlicher Inhalt des Übertragungsvertrags müssen der Umfang des über-

tragenen Vermögens, die Höhe der Versorgungsleistungen und die Art und Weise der 

Zahlung vereinbart sein (BFH vom 15. Juli 1992 - BStBl II Seite 1020). 

60 Die Vereinbarungen müssen zu Beginn des durch den Übertragungsvertrag begrün-

deten Rechtsverhältnisses oder bei Änderung dieses Verhältnisses für die Zukunft ge-

troffen werden. Änderungen der Versorgungsleistungen sind steuerrechtlich nur anzu-

erkennen, wenn sie durch ein in der Regel langfristig verändertes Versorgungsbedürf-

nis des Berechtigten und/oder die veränderte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des 

Verpflichteten veranlasst sind (BFH vom 15. Juli 1992 - BStBl II Seite 1020). Rück-

wirkende Vereinbarungen sind steuerrechtlich nicht anzuerkennen, es sei denn, die 

Rückbeziehung ist nur von kurzer Zeit und hat lediglich technische Bedeutung (BFH 

vom 21. Mai 1987 - BStBl II Seite 710 und vom 29. November 1988 - BStBl 1989 II 

Seite 281). 

61 Einigen sich die Vertragsbeteiligten auf ein in Anbetracht des gestiegenen Ver-

sorgungsbedürfnisses - z. B. wegen des Umzugs des Versorgungsberechtigten in 

ein Pflegeheim - neues Versorgungskonzept, sind Zahlungen, die ab diesem Zeit-

punkt nicht mehr aus dem Ertrag des übergebenen Vermögens erbracht werden 

können, freiwillige Leistungen i. S. des § 12 Nummer 2 EStG (BFH vom 13. De-

zember 2005 - BStBl 2008 II Seite 16). Um freiwillige Leistungen i. S. des § 12 

Nummer 2 EStG handelt es sich auch, soweit die Zahlungen zwar aus dem Ertrag 

des übergebenen Vermögens erbracht werden können, aber die Anpassung der 

wiederkehrenden Leistungen zwecks Übernahme eines Pflegerisikos im ur-

sprünglichen Übertragungsvertrag ausdrücklich ausgeschlossen war. 

62 Werden die Versorgungsleistungen im Fall einer erheblichen Ertragsminderung 

infolge einer Betriebsverpachtung nicht angepasst, obwohl die Abänderbarkeit 

aufgrund wesentlich veränderter Bedingungen vertraglich nicht ausgeschlossen 

war, sind die die dauerhaften Erträge übersteigenden Zahlungen freiwillige Leis-

tungen i. S. des § 12 Nummer 2 EStG. 

63 Werden die auf der Grundlage eines Übertragungsvertrags geschuldeten Versor-

gungsleistungen ohne Änderung der Verhältnisse, also willkürlich nicht mehr er-

bracht, sind sie steuerrechtlich nicht anzuerkennen, auch wenn die vereinbarten Zah-

lungen später wieder aufgenommen werden. Rz. 59 und 60 bleiben unberührt. 
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rungsklausel keinen Gebrauch, lässt dies für sich allein noch keinen zwingenden 

Schluss auf das Fehlen des Rechtsbindungswillens zu; die Abweichung vom Verein-

barten kann aber im Rahmen der gebotenen Gesamtwürdigung von Bedeutung sein 

(BFH vom 3. März 2004 - BStBl II Seite 826). 

C. Entgeltliche Vermögensübertragung gegen wiederkehrende Leistungen 

65 Wiederkehrende Leistungen im Austausch mit einer Gegenleistung enthalten bis zur 

Grenze der Angemessenheit eine nichtsteuerbare oder steuerbare Vermögensum-

schichtung i. H. ihres Barwerts (Tilgungsanteil) und einen Zinsanteil. 

66 Ist der Barwert (Tilgungsanteil) der wiederkehrenden Leistungen höher als der Wert 

des übertragenen Vermögens, ist Entgeltlichkeit i. H. des angemessenen Kaufpreises 

anzunehmen. Der übersteigende Betrag ist eine Zuwendung i. S. des § 12 

Nummer 2 EStG. Ist der Barwert der wiederkehrenden Leistungen mehr als doppelt so 

hoch wie der Wert des übertragenen Vermögens, liegt insgesamt eine Zuwendung i. S. 

des § 12 Nummer 2 EStG vor. Wiederkehrende Leistungen werden teilentgeltlich 

erbracht, wenn der Wert des übertragenen Vermögens höher ist als der Barwert der 

wiederkehrenden Leistungen.  

I. Übertragung von Betriebsvermögen 

67 Zur ertragsteuerlichen Behandlung der Veräußerung von Wirtschaftsgütern des Be-

triebsvermögens gegen Leibrenten, Veräußerungsrenten oder Kaufpreisraten gelten 

die allgemeinen Grundsätze. Im Fall der Gewinnermittlung nach § 4 Absatz 3 EStG 

siehe R 4.5 Absatz 5 EStR. 

68 Das Wahlrecht nach R 16 Absatz 11 EStR im Fall der Veräußerung eines Betriebs ge-

gen wiederkehrende Bezüge bleibt unberührt. 

II. Übertragung von Privatvermögen gegen wiederkehrende Leistungen auf 

Lebenszeit 

1. Behandlung beim Verpflichteten 

a) Anschaffungskosten 

69 Die Anschaffungskosten bemessen sich nach dem Barwert der wiederkehrenden Leis-

tungen, ggf. nach dem anteiligen Barwert (vgl. Rz. 65 f.), der nach §§ 12 ff. BewG 

(bei lebenslänglichen Leistungen nach § 14 Absatz 1 BewG) oder nach versiche-

rungsmathematischen Grundsätzen berechnet werden kann (vgl. R 6.2 Satz 1 EStR). 

Bei der Berechnung des Barwerts ungleichmäßig wiederkehrender Leistungen (dau-
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Anschaffungszeitpunkts - in Zukunft im Durchschnitt der Jahre voraussichtlich erzielt 

wird (BFH vom 18. Oktober 1994 - BStBl 1995 II Seite 169). 

70 Werden die wiederkehrenden Leistungen für den Erwerb eines zur Einkünfteerzielung 

dienenden abnutzbaren Wirtschaftsguts gezahlt, ist der Barwert der Rente oder dau-

ernden Last Bemessungsgrundlage für die Absetzungen für Abnutzung, erhöhten Ab-

setzungen und Sonderabschreibungen (BFH vom 9. Februar 1994 - BStBl 1995 II 

Seite 47). Der in den wiederkehrenden Leistungen enthaltene Tilgungsanteil kann 

im Zeitpunkt der Zahlung nicht gesondert als Werbungskosten abgezogen werden. 

b) Zinsanteil 

71 Der Zinsanteil von Veräußerungsleibrenten ist nach der Ertragsanteilstabelle des 

§ 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb EStG (ggf. i. V. m. § 55 

Absatz 1 EStDV) zu ermitteln (BFH vom 25. November 1992 - BStBl 1996 II 

Seite 666). Der Zinsanteil von dauernden Lasten ist in entsprechender Anwendung der 

Ertragsanteilstabelle des § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuch-

stabe bb EStG (ggf. i. V. m. § 55 Absatz 1 EStDV) zu berechnen (BFH vom 

9. Februar 1994 - BStBl 1995 II Seite 47), kann aber auch nach finanzmathemati-

schen Grundsätzen unter Verwendung eines Zinsfußes von 5,5 Prozent berechnet wer-

den. Bei der Berechnung nach finanzmathematischen Grundsätzen ist die voraussicht-

liche Laufzeit nach der zum jeweiligen Berechnungszeitpunkt geltenden Sterbetafel 

(zurzeit Sterbetafel nach dem Stand 2005/2007) zu bemessen (BFH vom 

25. November 1992 - BStBl 1996 II Seite 663). 

72 Der Zinsanteil von Renten und dauernden Lasten darf grundsätzlich nicht abgezogen 

werden (BFH vom 25. November 1992 - BStBl 1996 II Seite 666). Dient das gegen 

Zahlung einer Rente oder dauernden Last erworbene Wirtschaftsgut der Einkünfteer-

zielung, ist der in den einzelnen Zahlungen enthaltene Zinsanteil dagegen als Wer-

bungskosten abzuziehen (BFH vom 9. Februar 1994 - BStBl 1995 II Seite 47), sofern 

kein Werbungskostenabzugsverbot greift (z. B. § 20 Absatz 9 EStG). Bei Veräu-

ßerungsleibrenten sind auch die Erhöhungs- und Mehrbeträge aufgrund einer 

Wertsicherungsklausel nur mit dem Ertragsanteil als Werbungskosten zu be-

rücksichtigen (BFH vom 19. August 2008 - BStBl 2010 II Seite 24). 
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a) Veräußerungspreis 

73 Der Berechtigte erzielt für das entgeltlich im Austausch mit wiederkehrenden Leistun-

gen übertragene Vermögen einen Veräußerungspreis i. H. des nach Rz. 69 zu ermit-

telnden Barwerts der wiederkehrenden Leistungen. 

74 Veräußerungspreis bei privaten Veräußerungsgeschäften (§ 22 Nummer 2 EStG) ge-

gen wiederkehrende Leistungen (Renten oder dauernde Lasten) ist - bis zur Höhe des 

nach Rz. 69 ermittelten Barwerts der wiederkehrenden Leistungen - der Unterschieds-

betrag zwischen der Summe der jährlichen Zahlungen und dem nach Rz. 71 zu ermit-

telnden Zinsanteil. Ein Gewinn aus privaten Veräußerungsgeschäften entsteht erstmals 

in dem Veranlagungszeitraum, in dem der in der Summe der jährlichen Zahlungen 

enthaltene Veräußerungspreis die ggf. um die Absetzungen für Abnutzung, erhöhten 

Absetzungen und Sonderabschreibungen verminderten Anschaffungs- oder Herstel-

lungskosten sowie die zugehörigen Werbungskosten übersteigt. Bei Veräußerungsge-

winnen i. S. des § 17 Absatz 2 EStG entsteht der Gewinn im Zeitpunkt der Veräuße-

rung. Wird eine Beteiligung i. S. des § 17 EStG gegen eine Leibrente oder gegen einen 

in Raten zu zahlenden Kaufpreis veräußert, sind die Grundsätze der R 17 Absatz 7 

Satz 2 i. V. m. R 16 Absatz 11 EStR und des BMF-Schreibens vom 3. August 2004 

(BStBl I Seite 1187) zu beachten. Wird Kapitalvermögen gegen wiederkehrende 

Leistungen veräußert, kann auch ein Gewinn oder Ertrag i. S. des § 20 Ab-

satz 2 EStG vorliegen, der den Regelungen über die Abgeltungsteuer unterliegt.  

b) Zinsanteil 

75 Der in wiederkehrenden Leistungen enthaltene Zinsanteil ist Entgelt für die Stun-

dung des Veräußerungspreises, das auf die Laufzeit der wiederkehrenden Leistun-

gen zu verteilen ist. Der Zinsanteil wird gemäß den in Rz. 71 dargelegten 

Grundsätzen ermittelt. Bei dauernden Lasten ist der zu ermittelnde Zinsanteil als 

Einkünfte aus Kapitalvermögen nach § 20 Absatz 1 Nummer 7 EStG zu versteuern 

(vgl. BFH vom 25. November 1992 - BStBl 1996 II Seite 663 und vom 26. November 

1992 - BStBl 1993 II Seite 298). Der in Veräußerungsleibrenten enthaltene Ertrags-

anteil ist nach § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb EStG zu ver-

steuern. 

76 Beispiel: 

V überträgt seinem Sohn S im Wege der vorweggenommenen Erbfolge eine vermie-

tete Eigentumswohnung mit einem Verkehrswert von 210.000 €. S verpflichtet sich, 

V eine an dessen Bedürfnissen orientierte lebenslängliche Rente i. H. von monatlich 
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beträgt 350.000 €.  

 

Lösung: 

Da die vermietete Eigentumswohnung nicht zu den begünstigten Wirtschaftsgü-

tern i. S. des § 10 Absatz 1 Nummer 1a Satz 2 EStG gehört (vgl. Rz. 7), liegt keine 

Vermögensübertragung im Zusammenhang mit Versorgungsleistungen (vgl. B.), 

sondern bis zur Höhe eines angemessenen Kaufpreises (210.000 €) ein entgeltliches 

Geschäft gegen wiederkehrende Leistungen vor. Die Gegenleistung ist in dem Umfang 

als unangemessen anzusehen, in dem der Barwert der wiederkehrenden Leistungen 

(350.000 €) den Verkehrswert des übertragenen Vermögens (210.000 €) übersteigt 

(140.000 / 350.000 = 40 Prozent). S hat Anschaffungskosten für die vermietete 

Eigentumswohnung i. H. v. 210.000 €, die - abzüglich des Anteils für den Grund 

und Boden - Bemessungsgrundlage für die Absetzungen für Abnutzung sind. Der 

unangemessene Anteil der jährlichen Zahlung, also ein Betrag i. H. von (40 Prozent 

von 30.000 € =) 12.000 €, ist als Zuwendung i. S. des § 12 Nummer 2 EStG zu beur-

teilen. Der verbleibende Betrag von (30.000 € ./. 12.000 € =) 18.000 € ist in einen Til-

gungs- und einen Zinsanteil zu zerlegen. Den nach der Ertragsanteilstabelle des § 22 

Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb EStG ermittelten Zinsanteil der 

Veräußerungsleibrente muss V als Berechtigter versteuern. S, als Verpflichteter, kann 

den Zinsanteil, der ebenfalls nach der Ertragsanteilstabelle des § 22 Nummer 1 

Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb EStG zu ermitteln ist, als Werbungskos-

ten nach § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 EStG abziehen, weil er das erworbene 

Wirtschaftsgut zur Erzielung von Einkünften aus Vermietung und Verpachtung 

verwendet. Bei V ist zu prüfen, ob der (angemessene) Tilgungsanteil als Gewinn 

aus einem privaten Veräußerungsgeschäft zu erfassen ist (vgl. Rz. 74).  

III. Übertragung von Privatvermögen gegen wiederkehrende Leistungen auf 

bestimmte Zeit 

1. Anschaffungskosten und Veräußerungspreis 

77 Bei wiederkehrenden Leistungen auf bestimmte Zeit und bei für eine Mindestlaufzeit 

zu erbringenden wiederkehrenden Leistungen liegen Anschaffungskosten i. H. des 

nach § 13 Absatz 1 BewG zu ermittelnden (ggf. anteiligen) Barwerts (Tilgungsanteil) 

vor. Bei wiederkehrenden Leistungen auf die Lebenszeit des Berechtigten, die auf eine 

bestimmte Zeit beschränkt sind, hat der Verpflichtete Anschaffungskosten i. H. des 

nach § 13 Absatz 1 Satz 2 BewG i. V. m. § 14 BewG zu ermittelnden Barwerts. Der 

Barwert kann auch nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelt werden. 

Der Veräußerungspreis ist diesen Grundsätzen entsprechend zu ermitteln. Zur 
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Behandlung des Veräußerungspreises vgl. Rz. 73 f. 

2. Zinsanteil 

78 Für die Ermittlung des Zinsanteils einer Rente auf die Lebenszeit des Berechtig-

ten bei vereinbarter Mindestlaufzeit ist zunächst zu bestimmen, ob die laufenden 

Zahlungen mehr von den begrifflichen Merkmalen einer Leibrente oder mehr 

von denjenigen einer (Kaufpreis-) Rate geprägt werden. Eine einheitliche Rente 

ist dabei nicht in eine Zeitrente und in eine durch den Ablauf der Mindestlaufzeit 

aufschiebend bedingte Leibrente aufzuspalten. Wurde die durch die Lebens-

dauer des Berechtigten bestimmte Wagniskomponente nicht zugunsten eines 

vorausbestimmten Leistungsvolumens ausgeschaltet, dann ist der Ertragsanteil 

mittels der Ertragswerttabelle des § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppel-

buchstabe bb Satz 4 EStG zu ermitteln (BFH vom 19. August 2008 - BStBl 2010 

II Seite 24). Dies ist z. B. bei einer Rente auf die Lebenszeit des Empfängers mit 

vereinbarter Mindestlaufzeit, die kürzer ist als die durchschnittliche Lebens-

dauer, der Fall. Zur steuerlichen Behandlung dieses Ertragsanteils beim Ver-

pflichteten und Berechtigten vgl. Rz. 72 und 75. 

79 Überwiegen hingegen die Gründe für die Annahme, bei den wiederkehrenden 

Leistungen handele es sich um (Kaufpreis-) Raten (z. B. bei einer Zeitrente, bei 

einer abgekürzten Leibrente oder bei einer Leibrente, bei der die Mindestlaufzeit 

höher ist als die durchschnittliche Lebensdauer), dann ist der Zinsanteil dieser auf 

besonderen Verpflichtungsgründen beruhenden Renten bzw. dauernden Lasten der 

Unterschiedsbetrag zwischen der Summe der jährlichen Zahlungen (vgl. aber 

Rz. 65 ff.) und der jährlichen Minderung des Barwerts der wiederkehrenden Leistun-

gen, der nach finanzmathematischen Grundsätzen unter Verwendung eines Zinsfußes 

von 5,5 Prozent zu ermitteln ist (BFH vom 26. November 1992 - BStBl 1993 II 

Seite 298). Die jährliche Barwertminderung ist nach § 13 Absatz 1 BewG, bei sog. 

verlängerten Leibrenten oder dauernden Lasten nach § 13 Absatz 1 Satz 2 BewG 

i. V. m. § 14 BewG zu bestimmen. Aus Vereinfachungsgründen kann der Zinsanteil 

auch in Anlehnung an die Ertragswerttabelle des § 55 Absatz 2 EStDV bestimmt wer-

den. Zur steuerlichen Behandlung dieses Zinsanteils beim Verpflichteten vgl. 

Rz. 72. Beim Berechtigten ist der Zinsanteil nach § 20 Absatz 1 Nummer 7 EStG 

zu besteuern. 
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I. Allgemeines  

80 Vorstehende Regelungen sind grundsätzlich auf alle wiederkehrenden Leistun-

gen im Zusammenhang mit einer Vermögensübertragung anzuwenden, die auf 

einem nach dem 31. Dezember 2007 geschlossenen Übertragungsvertrag (Ab-

schluss des schuldrechtlichen Rechtsgeschäfts) beruhen. 

81 Für wiederkehrende Leistungen im Zusammenhang mit einer Vermögensüber-

tragung, die auf einem vor dem 1. Januar 2008 geschlossenen Übertragungsver-

trag beruhen, bleiben grundsätzlich § 10 Absatz 1 Nummer 1a EStG in der vor 

dem 1. Januar 2008 geltenden Fassung und das BMF-Schreiben vom 

16. September 2004 (BStBl I Seite 922) weiter anwendbar. Dies gilt auch für vor 

dem 1. Januar 2008 geschlossene Wirtschaftsüberlassungsverträge und Pachtver-

träge, die als Wirtschaftsüberlassungsverträge anzusehen sind.  

82 Bringt das übertragene Vermögen nur deshalb einen ausreichenden Ertrag, weil 

ersparte Aufwendungen zu den Erträgen des Vermögens gerechnet werden, gel-

ten § 10 Absatz 1 Nummer 1a EStG in der Fassung des JStG 2008 und die Rege-

lungen dieses BMF-Schreibens. Rz. 76 des BMF-Schreibens vom 16. September 

2004 findet ab dem Veranlagungszeitraum 2008 keine Anwendung mehr. § 10 

Absatz 1 Nummer 1a EStG in der vor dem 1. Januar 2008 geltenden Fassung und 

das BMF-Schreiben vom 16. September 2004 (BStBl I Seite 922) sind jedoch wei-

ter anwendbar, wenn ein ausreichender Ertrag in Form des Nutzungsvorteils 

eines zu eigenen Zwecken genutzten Grundstücks vorliegt.  

83 Maßgeblich für die zeitliche Einordnung ist bei der Regelung der Vermögens-

übertragung in einer Verfügung von Todes wegen der Eintritt des Erbfalls. Er-

gibt sich der Anspruch auf Versorgungsleistungen aus einem in einer Verfügung 

von Todes wegen geregelten Vermächtnis, ist auf den Zeitpunkt des Anfalls des 

entsprechenden Vermächtnisses, also auf den Zeitpunkt der schuldrechtlichen 

Entstehung des Vermächtnisanspruchs oder der Auflagenbegünstigung abzu-

stellen. 

84 Bedarf die schuldrechtliche Vereinbarung einer staatlichen Genehmigung (z. B. 

familien-, vormundschafts- oder nachlassgerichtliche Genehmigung), wirkt die 

Erteilung dieser Genehmigung auf den Zeitpunkt der Vornahme des Rechtsge-

schäfts zurück, wenn die Vertragsparteien alles in ihrer Macht stehende getan 

haben, um einen wirksamen zivilrechtlichen Vertrag abzuschließen. Steht die 

schuldrechtliche Vereinbarung unter einer aufschiebenden Bedingung, tritt die 

von der Bedingung abhängige Wirkung erst mit dem Eintritt der aufschiebenden 

Bedingung ein. 
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85 Wurde aufgrund eines vor dem 1. Januar 2008 abgeschlossenen Übertragungs-

vertrags (Rz. 81) Vermögen unter Nießbrauchsvorbehalt auf den Vermögens-

übernehmer übertragen und wird dieses Nießbrauchsrecht nach dem 

31. Dezember 2007 im Zusammenhang mit wiederkehrenden Leistungen abge-

löst, gilt Folgendes: 

 

- Wurde die Ablösung des Nießbrauchsrechts gegen Versorgungsleistungen  

 und der Zeitpunkt bereits im Übertragungsvertrag verbindlich vereinbart,  

 bleiben § 10 Absatz 1 Nummer 1a EStG in der vor dem 1. Januar 2008  

 geltenden Fassung und das BMF-Schreiben vom 16. September 2004  

 (BStBl I Seite 922) weiter anwendbar. 

- Erfolgt die Vereinbarung der Ablösung des Nießbrauchsrechts erst später  

  und nach dem 31. Dezember 2007, gelten § 10 Absatz 1 Nummer 1a EStG  

  in der Fassung des JStG 2008 und die Regelungen dieses BMF-Schreibens. 

86 Entsprechendes gilt, wenn das Nießbrauchsrecht im Wege des Vermächtnisses 

eingeräumt worden ist. 

III. Umschichtung  

1. Umschichtungsverpflichtung im Übertragungsvertrag  

87 Wurde vor dem 1. Januar 2008 ein Übertragungsvertrag abgeschlossen, der die 

Verpflichtung des Vermögensübernehmers vorsieht, ertragloses oder nicht aus-

reichend Ertrag bringendes Vermögen in eine ihrer Art nach bestimmte, ausrei-

chend Ertrag bringende Vermögensanlage umzuschichten (vgl. Rz. 13 des BMF-

Schreibens vom 16. September 2004 - BStBl I Seite 922), gelten § 10 Absatz 1 

Nummer 1a EStG in der Fassung des JStG 2008 und die Regelungen dieses BMF-

Schreibens, wenn die Umschichtung nicht vor dem 1. Januar 2008 vollzogen ist.  

2. Nachträgliche Umschichtung  

88 Wurde vor dem 1. Januar 2008 rechtswirksam eine Vermögensübertragung im 

Zusammenhang mit Versorgungsleistungen vereinbart und wird das begünstigte 

Vermögen nach dem 31. Dezember 2007 nachträglich umgeschichtet, ist die 

nachträgliche Umschichtung nach den Regelungen in den Rz. 28 ff. des BMF-

Schreibens vom 16. September 2004 (BStBl I Seite 922) zu beurteilen. Es ist in 

diesen Fällen nicht erforderlich, dass in Vermögen i. S. des § 10 Absatz 1 Num-

mer 1a Satz 2 EStG in der Fassung des JStG 2008 umgeschichtet wird. 
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89 § 22 Nummer 1b EStG gilt ab dem Veranlagungszeitraum 2008 für die Besteue-

rung von Versorgungsleistungen beim Empfänger der Leistungen unabhängig 

vom Zeitpunkt des Abschlusses des Übertragungsvertrags. § 22 Num-

mer 1b EStG regelt, dass die Einkünfte aus Versorgungsleistungen zu versteuern 

sind, soweit sie beim Zahlungsverpflichteten nach § 10 Absatz 1 Nummer 1a 

EStG als Sonderausgaben abgezogen werden können. Sofern also bei einem 

Vertragsabschluss vor dem 1. Januar 2008 Versorgungsleistungen in Form einer 

Leibrente vereinbart wurden und diese beim Vermögensübernehmer lediglich 

i. H. des Ertragsanteils als Sonderausgaben abziehbar sind, unterliegen beim 

Vermögensübergeber die Bezüge auch nur insoweit der Besteuerung nach 

§ 22 Nummer 1b EStG. 

V. Umwandlung einer Versorgungsleistung 

90 Für vor dem 1. Januar 2008 abgeschlossene Vermögensübertragungsverträge 

bleibt Rz. 48 des BMF-Schreibens vom 16. September 2004 (BStBl I Seite 922) 

weiter anwendbar, auch wenn die Umwandlung einer Leibrente in eine dauernde 

Last erst nach dem 31. Dezember 2007 erfolgt. 

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 

 

Im Auftrag 

 
Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 
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